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Mounir Badran

«Wiederholt versorgt gewesen»

Zur «administrativen Anstaltsversorgung»
im Kanton Nidwaiden von 1942 bis 1981
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Einleitung

«Anstaltsversorgung. Die Armenverwaltung des Kreises Stans richtet mit Schreiben

vom 10. Februar 1950 an den Regierungsrat das Begehren um Erteilung der Bewilli-
gung zur Versorgung des Fritz Zumbühl, genannt «Züri-Fritz», in der Arbeitsanstalt
Witzwil. Zumbühl ist wiederholt versorgt gewesen, er ist arbeitsscheu, dem Trünke
ergeben, und von einer Besserung seiner Einstellung zu einer einigermassen geord-
neten Lebensweise kann nicht die Rede sein. Eine längere Versorgungsdauer d.h. 4

Jahre ist gegeben. Der Regierungsrat beschliesst [...] Fritz Zumbühl für die Dauer
von 4 Jahren in der Arbeitsanstalt Witzwil zu versorgen [...].»'

Die administrative Versorgungspraxis wurde auch im Kanton Nidwaiden aus-

geübt. Alle Versorgungsbeschlüsse sind in den Regierungsratsprotokollen doku-
mentiert. Das Protokoll zum Versorgungsfall «Züri-Fritz» zeigt die dafür notwen-
digen Massnahmen und Massstäbe sehr gut auf. Die Regierungsratsprotokolle
bilden die Grundlage, um das Ausmass der «administrativen Versorgung» im
Kanton Nidwaiden untersuchen zu könnend

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen folgende Fragestellungen: Wel-
ches rechtliche Verfahren kam für die administrative Versorgung zur Anwendung?
Welche Behörde konnte Anstaltsversorgungen beantragen? Aufgrund welcher Be-

dingungen und wie lange wurden Nidwaldner in Anstalten untergebracht? Wie
viele und welche Nidwaldner wurden administrativ versorgt? Wie reagierten die
Betroffenen?

1942 löste das Schweizerische Strafgesetzbuch die kantonalen Strafgesetzbe-
Stimmungen ab. Dennoch wurde das administrative Versorgungsverfahren in
Nidwaiden bis zur Revision des Zivilgesetzbuches (ZGB) 1981 weiterhin einge-
leitet. Auch in anderen Kantonen fand die administrative Versorgung nicht ent-
mündigter und nicht straffälliger Bürger Anwendung. Sabine Lippuneh unter-
suchte 2005 die administrative Versorgungspraxis im Kanton Thurgau und Tanja
Rietmann'' 2006 diejenige des Kantons Bern. Beide Beiträge analysieren das The-
ma fundiert und sind aktuell, darum orientiert sich die vorliegende Arbeit immer
wieder an ihnen.

Die Untersuchung beginnt mit einem Abriss zur gesetzlichen Grundlage.
Danach folgt ein kurzer Uberblick über die Nidwaldner Versorgungsfälle. Auch
werden deren Klassifizierungen betrachtet. Und schliesslich zeigt das Fallbeispiel
«Züri-Fritz» die bittere Realität aufp

' StA NW A 1003: Regierungsrat-Protokoll 1950, Nr. 256.
* Der Einfachheit halber verzichtet die vorliegende Untersuchung auf die Anführungszeichen des

belastenden Begriffs «administrative Versorgung» und seiner sprachlichen Wendungen.
* Lippuner, Bessern und Verwahren.
* Rietmann, Freiheit so elend.
* Die Briefe von Fritz Zumbühl werden ohne Hinweise auf Fehler zitiert.
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Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Nidwaiden

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts bildeten zwei unterschiedliche Verfahren das

rechtliche Grundgerüst für die Versorgung von Nidwaldner Bürgern: einerseits
die administrative Versorgung in der kantonalen Gesetzgebung, anderseits die
vormundschaftliche Einweisung durch die Bestimmungen im Schweizerischen
Zivilgesetzbuch (ZGB) von 1907. Als die Einführungsgesetzgebung durch die
Kantone geregelt war, konnte das ZGB 1912 in Kraft treten.

Das administrative Versorgungsverfahren im Nidwaldner Armengesetz

Die administrative Versorgung hatte ihren Ursprung im spätmittelalterlichen Ar-
menrecht, dessen repressive Massnahmen eng mit der Bekämpfung der damaligen
Bettel- und Landstreicherplage sowie dem früheren Anstaltswesen verknüpft waren.''

Der Kanton Nidwaiden hielt im Gegensatz zu Obwalden das gesetzliche
Verfahren der administrativen Versorgung nicht in einer konkreten Verordnung
oder wie andere Kantone in einem dazu geschaffenen Versorgungsgesetz fest,
sondern ergänzende Bestimmungen im Armengesetz vom 28. April 1912 schufen
die gesetzliche Grundlage für die Zwangsversorgung mündiger Bürgert Das Nid-
waldner Armenwesen oblag den sechs Armengemeinden Stans, Buochs-Ennet-
bürgen, Wolfenschiessen, Beckenried, Hergiswil und Emmetten. Im Armenkreis
Stans waren die politischen Gemeinden Stans, Stansstad, Ennetmoos, Dallenwil
und Oberdorf integriert. Die kommunale Armenverwaltung unter der Leitung
des Armenpräsidenten war für den Vollzug und die Aufsicht entsprechend dem
Armengesetz zuständig/ Eine Aufgabe war die Unterbringung von verarmten
Nidwaldnern in eine Armenanstalt beziehungsweise in das örtliche Bürgerheim.'
Insassen, die sich im Bürgerheim nicht bewährten, waren nach Artikel 18 von
der Armenverwaltung in einer Anstalt zu internieren: «Liederliche, arbeitsscheue,
den guten Geist in Armenanstalten gefährdende Elemente sind in Besserungs-
oder Zwangsarbeitsanstalten zu versorgen.»'"

Der Artikel 37 des Armengesetzes präzisierte, dass gegen «Personen, welche bei
anerkannter Arbeitsfähigkeit sich dem Müssiggang oder einem liederlichen und
herumschweifenden Lebenswandel ergeben oder die Pflichten ihren Familien ge-
genüber nicht erfüllen und die durch ihre Handlungsweise ihrem Heimatorte in
Zukunft zur Last zu fallen drohen», armenpolizeiliche Massnahme zu ergreifen,
statthaft sei und das rechtmässige Vorgehen wurde angeordnet." Zuerst musste

' Bossart, Persönliche Freiheit, 10.

Ebd., XIX-XXIII.
* Armengesetz,166f.
' Ebd., 168, Art. 17.

" Ebd., 168. Art. 18.
" Ebd., 176, Art. 37.
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der fehlbare Bürger in Gegenwart der Armenverwaltung «ernstlich zur Besserung
ermahnt werden»." Hierfür konnte die Armenverwaltung die betroffene Person
«durch Einsperrung bis 8 Tage [...] im Armenhause oder in einem öffentlichen
Arrestlokal bestrafen» und festhalten." Blieb die Verwarnung ohne Erfolg, war
die Armenverwaltung im Einverständnis mit dem Bürger berechtigt, von sich aus
die Versorgung «in eine Zwangsarbeits- oder Trinkerheilanstalt» zu beschliessenT
Wenn sich die betroffene Person der Anordnung nicht fügen wollte, ersuchte
die Armenverwaltung die Anstaltsversorgung durch einen Antrag an den Regie-

rungsrat zu erreichen. Dabei galt: «Die Dauer der Unterbringung [...] darf nicht
weniger als drei Monate und nicht mehr als 2 Jahre betragen. Im Rückfall kann
sie verdoppelt werden.»" Somit konnten also «Wiederholungstäter» bis zu vier
Jahren in einer Anstalt festgehalten werden. Grundsätzlich hatte die Versorgung
so lange zu dauern, bis eine «Besserung des Zustandes» eintrat." Dem betroffe-
nen Bürger stand der Rekurs gegen den Entscheid des Regierungsrates an das

Kantonsgericht offen."
Im Unterschied zu Nidwaiden sah die Verordnung des Kantons Obwalden vom

27. April 1893 in Bezug auf die Anstaltsversorgung keine Möglichkeit vor, einen
Versorgungsentscheid der Verwaltungsbehörde an ein Gericht weiterzuziehen. Nur
wenige kantonalen Gesetze erlaubten die Beschwerde an eine richterliche Instanz."

Entmündigung und vormundschaftliche Einweisung nach dem ZGB

Das Einführungsgesetz zum ZGB vom 10. Dezember 1907 (EGzZGB) regelte
im Kanton Nidwaiden die Entscheidungsgewalt und das Verfahren des eidgenös-
sischen Vormundschaftsrechts. Die politischen Gemeinden waren für die Vor-
mundschaft zuständig und dabei stellte der Gemeinderat die Vormundschafts-
behörde." Gemäss ZGB Artikel 370 begann die vormundschaftliche Einweisung
in eine Anstalt mit der Entmündigung, wenn ein Bürger durch «Verschwendung,
Trunksucht, lasterhaften Lebenswandel oder durch die Art und Weise ihrer Ver-

mögensverwaltung sich oder seine Familie der Gefahr eines Notstandes oder der

Verarmung aussetzt»/" Bevor die Bevormundung einer mündigen Person aus-
gesprochen werden durfte, musste sie vom Gemeinderat vorgeladen werden/'
Jedoch war die behördliche Aufforderung nicht massgebend, denn «findet die
Vormundschaftsbehörde die Verantwortung [...] als unstichhaltig, so ist die Be-

* Ebd., 176, Art. 37 Abs. 1.

" Ebd., 177f., Art 41.
» Ebd., 176, Art. 37 Abs. 2.
" Ebd., 176, Art. 37 Abs. 3.
" Bossart, Persönliche Freiheit, 102.
^ Armengesetz, 176, Art. 37 Abs. 3.

" Bossart, Persönliche Freiheit, 71-78.
" Gesetz Einfuhrung ZGB NW, 204. Mit der Teilrevision des EGzZGB vom 14. Dezember 2011

wurde eine kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geschaffen.
ZGB 1907, 108.

* Gesetz Einführung ZGB NW, 204, Art. 46 Abs. 1.
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vormundung auszusprechen»?" Die bevormundete Person konnte innert zwanzig
Tagen beim Regierungsrat als Aufsichtsbehörde Rekurs gegen den gemeindlichen
Beschluss einlegen?" Gemäss ZGB Artikel 406 hatte der Vormund die Möglich-
keit tief greifende Massnahmen zu treffen und nötigenfalls die Unterbringung
des Mündels in eine Anstalt zu beantragen?'' Für die vormundschaftliche Einwei-

sung in eine Erziehungs-, Versorgungs- oder Heilanstalt war nach Artikel 421 Ziff.
13 des ZGB dann jedoch die Zustimmung der Vormundschaftsbehörde, also des

Gemeinderates, notwendig." Gegen diese Handlung konnte der Bevormundete
Beschwerde beim Gemeinderat führen und anschliessend den Beschluss inner-
halb von zehn Tagen an den Regierungsrat weiterziehen?' Wenn das Mündel
die Aufhebung der Vormundschaft verlangte, so hatte er das Gesuchschreiben an
den Gemeinderat zu richten. Gegen den Beschluss der Vormundschaftsbehörde
konnte er wiederum beim Regierungsrat Beschwerde einreichen."

Die kantonale Armen- und Vormundschaftskommission, welche sich aus drei
Mitgliedern des Nidwaldner Regiemngsrates formierte, war als Aufsichtsbehörde
für beide Rechtsprechungen zuständig." Die Aufsicht beschränkte sich auf die

Prüfung der finanziellen Verfassung des kommunalen Armenwesens, auf allfällige
Zusprechungen von finanziellen Mitteln und die Behandlung von Einzelfällen."

Verhältnis der administrativen Versorgung zum Vormundschaftsrecht

Trotz der unterschiedlichen Rechtsgmndlagen regelten die administrative Ver-

sorgung und die vormundschaftliche Einweisung gmndsätzliche dasselbe?" Peter
Bossart konnte 1965 in seiner Dissertation aufzeigen, dass sich im Laufe der Zeit
die Aufgabenkreise des kantonalen Armengesetzes und des Vormundschaftsrechts
ausgedehnt und überschnitten hatten?' Eine klare, inhaltliche Abgrenzung zwischen
administrativer Versorgung und vormundschaftlicher Einweisung sei nicht möglich?"

Damalige Juristen kritisierten dieses Nebeneinander von kantonalem Recht
(Armengesetz) und Bundesrecht (ZGB) und sie betrachteten die Situation als

unhaltbar?" Die Zeitschrift für Vormundschaftswesen wehrte sich 1959 gegen
die kantonale Versorgungspolitik. Als «bürokratischer Versorgungsapparat» habe
die Armenverwaltung den Vormund aus seiner Zentrumsstellung in eine blosse

" Ebd., 204, Art. 46 Abs. 2.
* Ebd., 204, Art. 44, und 205, Art. 47.
^ Manz, Rechtsgrundlage Anstaltsversorgung, 42.
" Ebd.
* ZGB 1907, 121, Art. 420.
" Gesetz Einfuhrung ZGB NW, 205£, Art. 47 und Art. 53.

Armengesetz, 171, Art. 24; Gesetz Einfuhrung ZGB NW, 204, Art. 44.
StA NW D 1204: Armen- und Vormundschaftswesen: Akten, Berichte und Korrespondenz
1918-1959; StA NW D 1507: Vormundschaft: Akten 1950-1990.
Bossart, Persönliche Freiheit, 27.

" Ebd., 28f£
* Ebd., 30£ 34.
" Ebd., 27; Manz, Rechtsgrundlage Anstaltsversorgung, 49.
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«Anzeigerrolle» hinabgedrängt. Dies habe zu einer «Entpersönlichung des Versor-

gungswesen» geführt."
Grundsätzlich hatte die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts

1947 den Kompetenzkonflikt zwischen administrativer und vormundschaftlicher
Anstaltsversorgung geklärt." Wenn die Internierung aus Gründen des «öffent-
liehen Wohls» als notwendig erachtet wurde, kam das kantonale Armengesetz
zum Zug. Wenn der «Schutz» und die «Förderung» des Entmündigten von be-
stimmender Bedeutung gewesen waren, zählte das ZGB als Grundlage für die
Rechtsprechung. Das Bundesgerichtsurteil definierte den Aufgabenkreis der
beiden Rechtsinstitute: einerseits den Schutz der öffentlichen Ordnung durch
die administrative Versorgung und anderseits den Schutz der privaten Interessen
durch Entmündigung und anschliessender Anstaltseinweisung."

Bei der Differenzierung der beiden Rechtsprechungen diskutierten die Sach-

kenner zudem über die Schwere eines Eingriffes durch das jeweilige Recht. Bos-

sart meinte dazu, dass die administrative Versorgung die gravierendere Massnah-

me bedeuten würde als die Entmündigung und die darauffolgende, mögliche
Anstaltseinweisung. Er begründete dies mit dem Fürsorgecharakter, welcher bei
einer Entmündigung zum Zuge kommen würde. Zudem konnten die Behörden
eine administrative Versorgung leichter anordnen." Im Handbuch für Armen-
pfleger von 1955 kam der Basler Armenpfleger Alfred Zihlmann jedoch zum umge-
kehrten Schluss. Die Entmündigung und anschliessende Anstaltseinweisung würde
die «einschneidendere Massnahme» darstellen als die administrative Versorgung."

Nidwaldner Wirtschaftsgesetz und Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)
im Verhältnis zur administrativen Versorgung

Das Gesetz über das Gastgewerbe, den Handel mit geistigen Getränken und
die Fürsorge für Alkoholkranke vom 29. April 1956 sah ein weiteres rechtliches
Versorgungsverfahren vor. Der Gemeinderat konnte das Alkohol- und Wirtshaus-
verbot für bestimmte Bürger aussprechen und nachfolgend die Versorgung eines
Alkoholikers beim Regierungsrat gemäss dem Art. 50 des Wirtschaftsgesetzes be-

antragen." Jedoch hatte sich der Antrag auf ein ärztliches Gutachten zu stützend"
Dem Betroffenen stand der Rekurs an den Regiemngsrat offend' Dieselbe Be-
hörde konnte die Anstaltversorgung aufgrund einer Probezeit von ein bis zwei
Jahren bedingt aufschiebend^ Ob das Wirtschaftsgesetz von 1956 dem gleichen

« Ebd.

Derogatorische Kraft des Bundesrechts, 43-47.

Bossart, Persönliche Freiheit, 27f.
" Ebd., 34f.

Zihlmann, Einführung Armenflirsorge, 114.

" Gesetz Gastgewerbe, 627.

Ebd., Art. 50 Abs. 2.
*' Ebd., 629, Art. 53 Abs. 2.
« Ebd., 628, Art. 51.
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Versorgungsbegriff wie die Massnahmen im Armengesetz zuzuordnen ist, kann
nicht eingeschätzt werden. Nach Bossart gehören beide Verfahren zur adminis-
trativen Versorgung/® Die Untersuchung der Regierungsratsprotokolle zeigt aber,
dass der Regierungsrat selten eine Versorgungsmassnahme nach dem Wirtschafts-
gesetz ausgesprochen hat.

Als vierte und abschliessende Rechtsquelle bleiben die Verwahrungsbestimmun-
gen des Schweizerischen Strafgesetzbuches von 1937 anzuführen. Das Strafrecht
sah Anstaltsinternierungen von «Unzurechnungsfähigen und vermindert Zurech-
nungsfähigen», von «Gewohnheitsverbrechern», von «Liederlichen», von «Arbeits-
scheuen», von «Gewohnheitstrinkern» und «Rauschgiftsüchtigen» vor/* Diese
Massnahmen erhoben somit weitgehend dieselben Kriterien wie bei der adminis-
trativen Versorgung, nur mit dem Unterschied, dass ein Delikt Voraussetzung für
eine strafrechtliche Verwahrung war/' Die Aufnahme von Sicherungs- und Erzie-
hungsmassnahmen ins Strafrecht brachte einen starken Einbruch in die Domäne
des Armen- und Vormundschaftsrechts. Der Bundesrat wollte aber den Kantonen
die Kompetenz zur administrativen Anstaltsversorgung nicht streitig machen. Das
Inkrafttreten des Strafgesetzbuches 1942 markierte folglich eine Zäsur im kantona-
len Versorgungsrecht/'' Ob dadurch die Anzahl der «administrativen Versorgun-
gen» im Kanton Nidwaiden gesunken ist, liesse sich nur durch die Ausdehnung des

Untersuchungszeitraums auf die Jahre vor 1942 wirklich beantworten.
Mit den Strafgesetzbestimmungen von 1937 gab es die Möglichkeit einer in-

terkantonalen Zusammenarbeit im Vollzug und dadurch eine gemeinsame Mit-
benutzung von Anstalten/' Der Kanton Nidwaiden selber betrieb keine Heime
und versorgte seine Bürger gegen ein Entgelt in ausserkantonalen Betrieben.
Häufig wurden Nidwaldner in der Zwangsarbeitsanstalt Kaltbach SZ, in den An-
stalten von Witzwil BE oder in der Arbeitsanstalt Bellechasse FR interniert. Ab
1959 regelte das Konkordat Nordwest- und Innerschweiz den Vollzug von Strafen
und Massnahmen nach StGB und Kantonsrecht und stellte Konkordatsanstalten
in der Region zur Verfügung. Für die Einweisungen nach Vormundschafts- und
kantonalem Versorgungsrecht waren die drei Anstalten Schachen SO, St. Johann-
sen BE und wieder Kaltbach zu benutzen/®

Für den Kanton Nidwaiden gelten demnach als wichtige Eckdaten: Die Arti-
kel 18 und 37 des Armengesetzes von 1912 bildeten den gesetzlichen Rahmen der
administrativen Versorgung von Nidwaldner Bürgern. Die Armenbehörde war
die beantragende und der Regierungsrat die entscheidende Instanz. Das Kantons-
gericht stellte die Rekursinstanz. Bis zur Revision des ZGB 1981 war das kantona-
le Massnahmerecht die einzige Möglichkeit, eine nicht straffällige, nicht entmün-
digte erwachsene Person in eine Anstalt einzuweisen/'

® Bossart, Persönliche Freiheit, XX.
** Bossart, Persönliche Freiheit, 16.
« Ebd.
« Ebd.
" Lippuner, Bessern und Verwahren, 284.

Verzeichnis Anstalten, 111.
*' Rietmann, Freiheit so elend, 297.
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Konzept der administrativen Versorgung

Tanja Rietmann schreibt in ihrem Beitrag von 2006, dass das Bundesgericht
mit seiner Rechtssprechung die Praxis der administrativen Versorgung beeinfiusst
hat. Ab den 1950er-Jahren wurde der Schutz der öffentlichen Ruhe und Ordnung
als Notwendigkeit geltend gemacht. Es ging nicht mehr in erster Linie darum,
mit Disziplinarmassnahmen gegen Bedürftige vorzugehen, welche die Armen-
kasse belasteten. Dadurch rechtfertigten juristische Fachkreise die «administrati-
ve Versorgung» und betonten deren Zweck als eine Massnahme zur Vorbeugung
von Delinquenz.'" Hierzu legitimierte das Bundesgericht in seinem Urteil von
1947 die Kantone, «Personen, welche die öffentliche Ordnung und Sicherheit er-
heblich gefährden, namentlich besonders zur Verübung von Verbrechen neigen,
auf dem Verwaltungswege in Anstalten» einzuweisen." Das Bundesgericht führte
weiter aus, welche Personen für die «administrative Versorgung» prädisponiert
waren: «Die genannten Trunksüchtigen, Liederlichen und Arbeitsscheuen sind
im allgemeinen nicht in der Lage, rechtsmässig für ihren Unterhalt aufzukom-
men und daher [...] leicht bereit, strafbare oder doch polizeiwidrige Handlungen
zu begehen.»"

Ob im Kanton Nidwaiden eine Entwicklung von der Armenhilfe hin zum Schutz
der öffentlichen Ordnung stattgefunden hat, kann nicht belegt werden. Dazu müss-
ten ebenfalls die Regierungsratsprotokolle vor 1942 analysiert werden. Die Versor-

gungsanträge ab 1942 an den Nidwaldner Regierungsrat begründeten durchaus die

Internierungen mit dem von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» ausgehenden Ge-

fahrenpotenzial. Die Nidwaldner Verwaltungsbehörde erklärten ihre Versorgungs-
praxis meistens mit drohender Verarmung und Gefahr für die Gesellschaft.

Die administrative Versorgung in einem liberalen Rechtsstaat auf diese Weise zu
legitimieren, reichte aber noch nicht." Bedenken, dass die Verwaltung an Stelle eines

unabhängigen Gerichts eine Anstaltsversorgung anordne, wurden von der Zeitschrift
für Vormundschaftswesen 1970 verworfen. Die Einweisungsbehörde könne ebenso
sachlich und kompetent entscheiden wie ein Richter, und die Verfahren seien schnei-
1er erledigt. Zudem seien die Behörden eher geeignet, den Betroffenen während län-

gerer Zeit immer wieder zu helfen." Der Redaktionsbeitrag kommt zum Schluss:
«Den Vorteilen der richterlichen Distanz auf der einen Seite stehen diejenigen ver-
mehrter menschlicher Anteilnahme auf Seiten der Verwaltungen gegenüber.»"

Lippuner fasst in ihrem Beitrag die Legitimation der administrativen Versor-

gung treffend zusammen: «Eine Freiheitsstrafe verhängen durfte im liberalen
Rechtsstaat nämlich nur die Judikative, erzieherische Massnahmen hingegen
konnten auch exekutive Behörden anordnen.»"

Ebd., 298.
" Derogatorische Kraft des Bundesrechts, 43.
" Ebd.
" Lippuner, Bessern und Verwahren, 288.
" Menschenrechte und Anstaltseinweisung, 130f.
« Ebd., 131.

" Lippuner, Bessern und Verwahren, 289.
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Durch die Unterbringung in eine Anstalt sollte sich ein «liederlicher» und
«arbeitsscheuer» Mensch an Arbeit und Ordnung gewöhnen und nicht mehr
von der Norm abweichen." Er sollte seine «deviante» gegen eine „sozial integ-
rative und produktive» Lebensführung tauschen. Der Anstaltsaufenthalt sollte
diese «erzieherische Transformation» bezwecken und ausserhalb der Anstalt eine

Selbstdisziplinierung zur Folge haben. Ein rechtschaffener Bürger sollte geformt
werden. Dieses Konzept der «Besserungs»-Massnahme stimmte mit der Zielvor-
Stellung des Vormundschaftswesen überein." Wohl darum interpretierte Zihl-
mann 1955 in seinem Handbuch für Armenpfleger die administrative Versorgung
folgendermassen: «Die administrative Anstaltsversorgung steht im Kampf gegen
Verwahrlosung und Verelendung [...] gegen Laster und Verbrechertum; sie hat
heilende und vorbeugende Aufgaben.»"

«Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» als Bedingungen für eine administrative
Versorgung

Die Begriffe «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» standen für die Eigenschaf-
ten die zu einer administrativen Versorgung führten. Nach Lippuner wurden sie

im gemeinnützigen Diskurs als Normverstösse bezeichnet, welche das Arbeits-,
Konsum- und Sexualverhalten von Angehörigen der unteren Gesellschaftsschicht
betrafen und die eine Gleichgültigkeit gegenüber der Selbstdisziplin, Selbstkon-
trolle und vernunftgeleiteten Lebensführung der bürgerlichen Gesellschaft aus-
drückten.'"

Zihlmann schien 1950 in einem Beitrag in der Zeitschrift «Der Armenpfleger»
die Ursache für die «Liederlichkeit» gefunden zu haben: «[...] zum andern leisten
die Kriegsfolgen und die weltpolitische Lage zusammen mit der wirtschaftlichen
Nachkriegskonjunktur in unserm Lande dem Leichtsinn Vorschub, eine Erschei-

nung, wie sie im Verlaufe der Geschichte schon wiederholt beobachtet werden
konnte».'''

«Liederliche» waren also «leichtsinnig» und «nachlässig» in ihrer Pflichterfül-
lung und «ausschweifend und unordentlich im Leben»." Für Zihlmann stellte die
«Liederlichkeit» einen übergeordneten Begriff dar und schloss «arbeitsscheu» mit
ein." Er unterschied zwischen sieben «Erscheinungsformen der Liederlichkeit».'''
Die vorliegende Untersuchung folgt Zihlmanns Definition und klassifiziert die
Nidwaldner Versorgungsfälle nach diesen Kategorien.

" Zihlmann, Liederlichkeit, 47.
" Lippuner, Bessern und Verwahren, 288f.
" Zihlmann, Einführung Armenfursoge, 113

Lippuner, Bessern und Verwahren, 288.
" Zihlmann, Liederlichkeit, 42.
" Ebd.
" Ebd., 47.

" Ebd., 45.
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Aufhebung der schweizerischen Versorgungspraxis

Nach dem Handbuch für Armenpfleger war die administrative Anstaltsversor-

gung «im Rahmen einer staatlichen Wohlfahrtspolitik unentbehrlich». Es wurde
getadelt, dass es verfehlt sei, «wenn Kritiker sie als Administrativ- oder Kabinetts-
justiz zu brandmarken versuchen»."

Einer dieser Kritiker war Carl Albert Loosli, und er wehrte sich in den 1930er-

Jahren vehement gegen die «Administrativjustiz». Die Versorgungsbestimmungen
seien verfassungswidrig und die Betroffenen wehrlos, weil keine rechtskräftigen
Urteile gefallen seien. Er bezeichnete die Versorgten, die in Anstalten zur Arbeit
gezwungen wurden, als «Staatssklaven»/'

Das Handbuch der sozialen Arbeit der Schweiz von 1948 rechtfertigte im
Anschluss an das bereits erwähnte Bundesgerichtsurteil von 1947 die rechtliche
Unterscheidung und Trennung der vormundschaftlichen Einweisung von der ad-
ministrativen Versorgung. Es reagierte auf Looslis Kritik: «Wo Bevormundete ein-
gewiesen werden, geschieht dies in Anwendung des ZGB, als dessen oberster Hü-
ter das Bundesgericht wacht. Hier von Administrativjustiz zu reden, ist absurd.»"

Doch auch überzeugte Befürworter übten Kritik. Der Luzerner Amtsstatthai-
ter Karl Zbinden schrieb noch 1942 als Reaktion auf das revidierte Strafgesetz
und allgemein zum Verhältnis zwischen Strafrecht und den kantonalen Versor-
gungsbestimmungen: «Im administrativen] Einweisungsverfahren geht es aber

um sehr viel. Dieser Prozess kann fast zur völligen Aufhebung der persönlichen
Freiheit führen. Wenn man sich dabei die Rechte jedes Angeschuldigten in Ba-

gatellstrafsachen vergegenwärtigt, so fällt der Vergleich wirklich kläglich aus.»"
Der Jurist Bossart kritisierte 1965 vor allem das armenrechtliche Versorgungs-

verfahren als schweren Eingriff der Verwaltung in die individuelle Freiheit. Er
verwies auf mangelnde Schutzmechanismen, wie fehlende richterliche Rekurs-
behörde in gewissen Kantonen. Er stimmte Looslis Kritik zu, dass sich adminis-
trativ Versorgte selten rechtlich wehren können: «Die fehlenden Verfahrensbe-

Stimmungen erlauben denn die Internierung in einfacher und damit in zeit- und
kostensparender, jedoch nicht unbedingt in rechtsstaatlich einwandfreier Weise
durchzuführen.»"

Die kritischen Äusserungen entwickelten sich in den folgenden Jahren zu ei-

nem breiten Konsens. 1970 und 1971 hoben die Kantone St. Gallen und Schwyz
ihre gesetzlichen Bestimmungen für die administrative Versorgung auf." Die
Schweiz ratifizierte 1974 die Europäische Menschenrechtskonvention, welche
die Kriterien «Liederlichkeit» und «Arbeitsscheu» sowie die fehlenden richterli-
chen Rekursmöglichkeiten bei einer Anstaltseinweisung als unzulässig definierte.

" Zihlmann, Einfuhrung Armenfursorge, 113.

" Loosli, Administrativjustiz, 91.

^ Handbuch sozialen Arbeit, Bd. 1, 97.

Zbinden, Reform Zwangsversorgung, 36.

" Bossart, Persönliche Freiheit, 79.

Rietmann, Freiheit so elend, 300.
" Stockholmer Abkommen, 3.
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Deswegen musste die Schweiz einen Vorbehalt anbringen, der erst 1981 zurück-

genommen werden konnte, als die neuen Bestimmungen für die fürsorgerische
Freiheitsentziehung im ZGB aufgenommen wurden und die kantonalen Versor-

gungsgesetze ausser Kraft setzten."

Das Ausmass der Nidwaldner Versorgungspraxis
von 1942 bis 1981

Aus den Nidwaldner Regierungsratsprotokollen von 1942 bis 1981 kann die
Anzahl administrativer Versorgungsentscheide im Kanton ermittelt werden." Die
dazugehörenden Registerbücher verzeichnen alle Anstaltsversorgungen, die der
Regierungsrat behandelt und verfügt hat.

G?w/z& /

administrative Versorgungsbeschlüsse 1942-198"

In den Jahren 1942 bis 1981 verfugte der Regierungsrat insgesamt 75 admi-
nistrative Versorgungen. Diese umfassten 9 bedingte und 66 definitive Versor-

gungen. In einigen Fällen hatte der Regierungsrat eine Verwarnung ausgespro-

" Rietmann, Freiheit so elend, 300.
" StA NW A 1003 und A 1200: Regierungsrat-Protokoll 1942-1981.
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chen, obwohl die bedingte Versorgung in den Versorgungsbestimmungen des

Armengesetzes nicht vorgesehen war. In einem Fall erklärte sich die betroffene
Person bereit, sich einer Alkoholentziehungskur unterziehen zu lassen und er
verpflichtete sich «während mindestens zwei Jahren zu totaler Abstinenz». Die
Probezeit beschränkte sich auf zwei Jahre. Im Gegensatz zum Kanton Bern hat
der Nidwaldner Regierungsrat selten zur Anstaltsversorgung als Drohung zurück-
gegriffen." Abgesehen von den Verwarnungen lehnte der Regierungsrat sieben

Versorgungsanträge ab. Unter anderen negierte der Regierungsrat ein Gesuch von
Basel-Stadt für die Versorgung eines Nidwaldner Bürgers aus Beckenried. In ei-

ner ebenfalls zurückgewiesenen Versorgungspetition wollte ein Vater seinen Sohn
in einer ausserkantonalen Besserungsanstalt unterbringen. Der Sohn war wie der
Vater als Fischer tätig und so hegte der Vater auf diesem Weg die «Absicht, einem
Konkurrenzunternehmen der Fischereibranche einen tüchtigen Arbeiter wegzu-
nehmen». Darauf wollte sich der Gemeinderat von Beckenried nicht einlassen.
Die nachfolgende Beschwerde gegen den kommunalen Entscheid wies der Re-

gierungsrat ab."
Insgesamt wurden 44 Nidwaldner in dieser Zeitspanne administrativ versorgt:

37 Männer (84 Prozent) und 7 Frauen (16 Prozent). Somit entfiel weniger als

ein Fünftel aller Versorgungsbeschlüsse auf Frauen. Im Kanton Bern war das Ge-
Schlechterverhältnis mit 77 Prozent versorgten Männern beziehungsweise 23 Pro-

zent Frauen wesentlich anders.
In den Jahren 1958 bis 1962 waren im Kanton Nidwaiden 9 Personen adminis-

trativ versorgt. Im gleichen Zeitraum zählten die Kantone Glarus 25, Appenzell
Ausserrhoden 27 und Solothurn 211 administrativ Eingewiesene. Das Verhältnis
administrativ Versorgter zur damaligen kantonalen Wohnbevölkerung lag in Nid-
walden proportional gleich wie dasjenige in den Kantonen Glarus und Appenzell
Ausserrhoden." Umgerechnet bedeutet dies, dass zwischen 1958 und 1962 etwa
jeder 2000ste Nidwaldner administrativ in einer Anstalt untergebracht war. In
Solothurn war es jeder lOOOste Bürger.

Weshalb nach 1971 keine administrativen Versorgungsbeschlüsse mehr gefällt
worden sind, ist nicht ersichtlich. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die An-
staltsversorgungen vermehrt nach Vormundschaftsrecht erfolgten und die kan-
tonalen Versorgungsbestimmungen an Bedeutung verloren. Die Zeitschrift für
Vörmundschaftswesen schrieb 1970, dass vormundschaftliche Einweisungen die

Hauptmasse bildeten und die administrativen Versorgungen dagegen nur einen
kleinen Teil betrugen."

StA NW, A 1003: Regierungsrat-Protokoll 1963, Nr. 1449.

" Rietmann, Freiheit so elend, 300.
StA NW, A 1003: Regierungsrat-Protokoll 1942, Nr. 1312 und Nr. 1371.

" StA NW, A 1003: Regierungsrat-Protokoll 1948, Nr. 843, Nr. 923 und Nr. 1946.

Bossart, Persönliche Freiheit, 35f.

Eidgenössisches Statistisches Amt, Bd. 1: Wohnbevölkerung der Gemeinden, 11.

Menschenrechte und Anstaltseinweisung, 131.
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administrative Versorgungen nach Armengemeinden 1942-1981

E Anzahl Versorgungsbeschlüsse Anzahl Versorgte

Die Armenverwaltung des Heimatorts war berechtigt, die administrative Ver-

sorgung einer ihrer Bürger beim Regierungsrat zu beantragen. In Bezug auf fest-
gehaltene Versorgungs an träge sind in den Regierungsratsprotolcollen keine Un-
terschiede zwischen den Armengemeinden zu erkennen. Die Einweisungsantrage
der sechs kommunalen Armenverwaltungen wurden inhaltlich vergleichbar be-
gründet und die Versorgungsverfahren liefen analog ab.

Mehr als ein Viertel der Betroffenen (10 Personen) waren mehrmals in einer
Anstalt interniert. Doch die Dunkelziffer scheint grösser zu sein. Der Gemein-
derat entmündigte zahlreiche administrativ Versorgte infolge der Anstaltseinwei-
sung oder nach der Entlassung. Bei der zweiten Anstaltsinternierung wies dann
die Vormundschaftsbehörde die betroffene Person vormundschaftlich ein. Somit
erscheinen sie nicht mehr offiziell unter den administrativ Versorgten, denn als
solche galten ja nur mündige, erwachsene und nicht straffällige Versorgte.

Der betroffene Bürger war nach einer Anstaltsentlassung stigmatisiert und
die vorherige Internierung begünstigte beim Regierungsrat die Gutheissung des

nächsten Versorgungsantrags. Dabei konnte die Versorgungsdauer auf maximal
vierJahre verdoppelt werden. Bei mehrmals versorgten Nidwaldnern versagte das

Konzept der «Besserungs»-Massnahmen. Die «Unverbesserlichen» waren «hoff-
nungslose» Fälle und sie wurden mit kurzen Unterbrüchen regelmässig in eine
Anstalt abgeschoben.
































